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S P E Z I A L
Mutterschutz-Elternzeit-Elterngeld-Teilzeit-Pflegezeit

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e.V.

Mit der Mitteilung der Schwangerschaft an die Schulleitung steht die Schwangere un-
ter besonderem rechtlichem Schutz (§ 33 AzUVO), § 15 MuSchuG).
Gesetzliche Grundlage sind die Arbeitszeit-und Urlaubsverordnung für beamtete Lehrkräfte 
(AzUVO) und das Mutterschutzgesetz für Tarifbeschäftigte (§ 35 AzUVO, §4 MuSchG).

 Die max. Arbeitszeit beträgt achteinhalb Zeitstunden. Die tägl. Deputatsverpflichtung 
muss entsprechend des Statusamts somit auf fünf bis sechs Unterrichtsstunden ange-
passt werden. Es ist dabei auch auf die weiteren dienstl. Verpflichtungen (Prüfungsauf-
sicht, Konferenzen usw.) zu achten.

  Keine Nachtarbeit (20.00 bis 6.00 Uhr § 35 AzUVO, § 5 MuSchG), nur mit ausdrück-
licher Erklärung (siehe RP-Vordrucke) und ärztliche Unbedenklichkeitserklärung kann 
bis 22.00 Uhr gearbeitet werden (§ 28 MuSchG). Es muss eine Gefährungsbeurteilung 
vorgelegt werden.

 Keine gefährlichen Arbeiten (z. B. Chemieversuche).

Stillzeiten
(§ 7 MuSchG)

 Müssen auf Verlangen zweimal täglich  
45 Minuten oder einmal täglich 90 Minu-
ten gewährt werden.

 Bei zusammenhängender Arbeitszeit von 
mehr als acht Stunden sind zweimal 45 
Minuten oder einmal 90 Minuten Stillzeit 
zu gewähren.

 Die Arbeitszeit gilt als zusammenhän-
gend, wenn sie nicht durch Pausen von 
mehr als zwei Stunden unterbrochen ist.

 Die Stillzeit darf weder vor- oder nachge-
arbeitet werden, sie darf nicht auf Pausen 
angerechnet werden noch darf ein Ver-
dienstausfall entstehen.

  Geeignete Räumlichkeiten sind vom Ar-
beitgeber zur Verfügung zu stellen.

Mutterschutzfristen
(§ 32 AzUVO; § 3 MuSchG)

 Beginnt sechs Wochen vor dem errechne-
ten Geburtstermin, außer sie erklärt sich 
ausdrücklich bereit. 

 Endet acht Wochen nach der Geburt. Bei 
Früh-, Mehrlingsgeburten und behinder-
tem Kind verlängert sich die Frist.

 In dieser Zeit erhält die Beamtin wei-
terhin ihre Bezüge, Angestellte entspre-
chende Mutterschaftsleistungen.

(Familien-)Pflegezeit (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)

Pflege in häuslicher Umgebung
Bei Minderjährigen auch in außerhäuslicher Umgebung (z. B. bei stationären Aufenthalten).

Folgende Möglichkeiten bestehen nach § 74 LBG und § 3 PflegeZG und FPfZG:

 Befreiung vom Dienst (§ 74 Abs. 2 LBG)
  ohne Bezüge
  bis zu sechs Monate zur Pflege/Betreuung in häuslicher Umgebung
  wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen
  wird nicht auf die Höchstbeurlaubungsdauer von 15 Jahren angerechnet
  Während der sechs Monate kann Teilzeit mit mindestens 25 % gearbeitet werden; 
   diese wird auf ruhegehaltsfähige Dienstzeiten angerechnet.

 Teilzeitbeschäftigung (§ 74 Abs. 3 LBG)
  auf Antrag mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
  bis zur Dauer von 24 Monaten
  Kann pro zu pflegendem Angehörigen nur einmal in Anspruch genommen werden 
   (§ 2 FPfZG)
  wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Akut auftretende Pflegesituationen

 Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung zur (Sterbe-)Begleitung (§ 74 Abs. 4 LBG)

  Wenn die Erkrankung progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Sta-
dium erreicht ist, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische 
Behandlung notwendig ist und diese eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen 
oder wenigen Monaten erwarten lässt, bestehen folgende Möglichkeiten:

  auf Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge

Rechtsansprüche irgend welcher Art können aus diesen Informationen nicht abge-
leitet werden. Gerne erhalten unsere Mitglieder auch telefonische Auskünfte:

BLV-Geschäftsstelle Tel. 0711 489837-0
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  auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
bis zur Dauer von drei Monaten

  auf Antrag Urlaub unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge wenn es sich um ein 
Kind handelt, welches das zwölften Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert 
und auf Hilfe angewiesen ist; der Urlaub kann nur von einem Elternteil beantragt werden.

Wichtige Hinweise zur Pflegezeit

 Die maximale Dauer von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 ff LBG, § 3 
PflegeZG und § 2 FPfZG beträgt 24 Monate je nahem Angehörigen.

 Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 – 4 LBG führen zu einer Unterbre-
chung von Teilzeit aus familiären Gründen nach § 69 LBG und Urlaub ohne Dienstbezüge 
nach § 72 LBG.

 Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Pflegezeit erhalten

Gewährung eines Vorschusses als zinsloses Darlehen

 Bei Inanspruchnahme von Pflegezeit kann ein Vorschuss in Höhe von maximal 50 % der 
Differenz zwischen Bruttobezügen vor der Pflegezeit und während der Pflegezeit ge-
währt werden.

 Die Rückzahlung erfolgt spiegelbildlich zur Auszahlung und beginnt mit dem auf das 
Ende der Pflegezeit folgenden Monat.

 Das Antragsformular 518.pdf ist auf der Homepage des LBV eingestellt. 
 Siehe: http://www.lbv.bwl.de/vordrucke/

 Unvorhersehbare, akute Pflegesituation liegt vor 
(§ 74 Abs. 1LBG; §§ 2, 7 Abs. 3 PflegeZG).

 Kurzzeitige Befreiung vom Dienst bis zu zehn 
Arbeitstage ohne Genehmigung.

 Unverzügliche Mitteilung an die Schulleitung 
genügt.

 Neun Tage unter Belassung der Bezüge.

 Ein Nachweis der akuten Pflegesituation durch 
ärztliches Zeugnis kann eingefordert werden.

 Kann in jeder auftretenden akuten Pflegesitua-
tion erneut in Anspruch genommen werden.

Hinweis:
Für Beamte gilt das Landesbeamtengesetz, insbesondere § 74 LBG.
Für Arbeitnehmer gilt das Pflegezeitgesetz, insbesondere §§ 2-7 PflegeZG.

1. Mutterschutz (§ 32 AzUVO ff, MuSchG)
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3. Elterngeld (§§ 1 - 4 BEEG)
Das Elterngeld ist eine Transferzahlung als vorübergehender Entgeltersatz. Der Bezug 
von Elterngeld ist nur in Elternzeit möglich.

(Basis-)Elterngeld

 Die Höhe des Elterngeldes beträgt zwischen 60 und 70 % des Nettoeinkommens der letzten 
zwölf Monate vor der Geburt. Man erhält mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR.

Elterngeld PLUS

Das Elterngeld PLUS kann alternativ zum (Basis-)Elterngeld für Kinder in Anspruch genom-
men werden.

 Ein Elterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld PLUS Monaten.

 Das Elterngeld PLUS beträgt maximal die Hälfte des Basis-Elterngeldes (900 EUR).

 In Monaten mit Mutterschaftsleistungen kann nur (Basis-)Elterngeld, kein Elterngeld 
PLUS bezogen werden.

 Das Elterngeld PLUS ist geeignet für Eltern, die möglichst schnell in den Beruf zurück 
wollen, kann aber auch von nichtarbeitenden Eltern in Anspruch genommen werden.

 Vorteil für teilzeitarbeitende Eltern: sie erhalten mehr Elterngeld über einen längeren 
Bezugszeitraum gerechnet. (Teilzeit siehe Hinweis zur Elternzeit)

 Eine individuelle Planung und Berechnung ist notwendig und wird unterstützt durch den 
Elterngeldrechner der L-Bank und den Familienwegweiser. 

 Siehe: https://www.familien-wegweiser.de/ElterngeldrechnerPlaner

 Das Elterngeld erhöht sich bei Mehrlingen um 300 EUR pro weiterem Kind.

 Das Einkommen während des Mutterschutzes nach der Geburt ersetzt das Elterngeld.

 Die Bezugsdauer beträgt maximal zwölf Monate ab Geburt und zusätzlich zwei Partner-
monate. Beide Elternteile können die 14 Monate frei untereinander aufteilen und auch 
gleichzeitig in Anspruch nehmen. Bei der Aufteilung ist die Ferienregelung zu beachten. 

  Das Elterngeld muss bei der L-Bank in Karlsruhe (www.l-bank.de) ab der Geburt bean-
tragt werden, für die Eltern die in Baden-Württemberg wohnen. 

 Wichtig: Elterngeld-Antrag frühzeitig vorbereiten, denn eine rückwirkende Auszahlung 
wird nur drei Monate nach Antragseingang vorgenommen.

Partnerschaftsbonus

Der Partnerschaftsbonus ermöglicht für Kinder, die ab dem 01.07.2015 geboren sind, vier 
weitere Elterngeld PLUS Monate, wenn

 beide Elternteile während der Inanspruchnahme des Partnerschaftsbonus zwischen 25 
und 30 Stunden pro Woche im Monatsdurchschnitt arbeiten (d. h. Wissenschaftliche 
Lehrkräfte: 15 bis 18 / Technische Lehrkräfte: 16 bis 19 Unterrichtsstunden).

 die Partnerschaftsmonate müssen von beiden Elternteilen gleichzeitig ohne Unterbre-
chung genommen werden.

 maßgeblich für die Bestimmung der wöchentlichen Arbeitszeit sind die tatsächlich ge-
leisteten Stunden. Überstunden sind genauso zu berücksichtigen wie Unterstunden.

 eine Übertragung auf Alleinerziehende ist möglich.

2. Elternzeit (§ 40 ff. AzUVO, § 15 ff BEEG) 4. Krankes Kind, was nun? (§ 29 AzUVO, § 29 TV-L)

5. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)
„Nahe Angehörige“ sind: (vgl. § 74 Abs. 7 LBG, § 7 Abs. 3 des PflegeZG)

 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern

 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft

 Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner 
der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder  
Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder

Für Kinder bis zum 12. Geburtstag erhält man zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
eines erkrankten Kindes Sonderurlaub bzw. bezahlte Freistellung vom Dienst.

Beamte:
 Der Anspruch besteht längstens für zehn Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, 
jedoch für nicht mehr als 25 Arbeitstage im Kalenderjahr.

 Für alleinerziehende Beamtinnen und Beamte besteht der Anspruch längstens für 20 
Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 50 Arbeitstage im 
Kalenderjahr.

 Die Beaufsichtigungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des Kindes ist durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

 Für neun Zehntel der genannten Tage wird der Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge 
bewilligt.

Besondere Regelungen zu Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung bei Pflege, Begleitung oder 
Sterbebegleitung eines kranken Kindes vgl. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG).

Angestellte: #

Wichtige Hinweise zur Elternzeit 
 Bei einer neuen Schwangerschaft bringt ein Antrag auf Beendigung der Elternzeit mit 
Beginn des Mutterschutzes finanzielle Vorteile, wenn davor in TZ in Elternzeit gearbei-
tet wurde.

 Teilzeit in Elternzeit ist Teilzeit aus familiären Gründen vorzuziehen, da Teilzeit in  
Elternzeit flexibler handhabbar ist und nicht auf die maximal 15 Jahre Beurlaubung 
aus familiären Gründen angerechnet werden. 

 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet werden. 
 Alle Formen der Teilzeit wirken sich mindernd auf das spätere Ruhegehalt aus. 
 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet.

Elternzeit ist eine unbezahlte Freistellung bei 
sozialer Absicherung (Beihilfe, KV).
Jeder Elternzeitmonat beginnt am Geburtsdatum des Kindes 
und endet im nächsten Monat am Tag vor dem Geburts-
datum des Kindes, wenn man Elterngeld beziehen möchte.

 Dauer: maximal 36 Monate.
 Beantragung über Stewi-online (www.lehrer-online-bw.de/stewi).
 Fristen: Beantragung sieben Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind unter drei Jah-
ren) und 13 Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind zwischen drei und acht Jahren).

 Aufteilung der Elternzeit für ab 01.07.2015 Geborene auf maximal drei Zeitabschnitte, 
für vor dem 01.07.2015 Geborene auf zwei Zeitabschnitte möglich (max. zwölf Monate 
nach der Geburt, max. 24 Monate nach dem 3. Geburtstag).

 Wichtig: Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Elternzeit erhalten.
 Teilzeit zwischen sechseinhalb und 18 Unterrichtstunden bei wissenschaftlichen Lehr-
kräften bzw. sieben bis 19 Unterrichtstunden bei technischen Lehrkräften in Elternzeit 
möglich.

 Bei der Beantragung der Elternzeit dürfen die Ferien nicht ausgespart werden. Das heißt 
Beginn und Ende der Elternzeit müssen mindestens drei wochen Abstand zu den Som-
merferien haben. Kein Aussparen der Ferien liegt vor, wenn der Missbrauch ausgeschlos-
sen ist. Das ist der Fall, wenn:

  Die maximale Elternzeit von 36 Monaten voll beansprucht wird.
  Nur die beiden Partnermonate beansprucht werden.

Wichtig wenn verschiedene Krankenversicherungsverhältnisse in der Familie bestehen: 
Gemäß § 45 SGB V „Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ können gesetzlich versicherte 
Elternteile ebenfalls Sonderurlaub in Anspruch nehmen. In diesem Fall wird der 
Arbeitgeber den entsprechenden Anteil des Lohnes einbehalten. Der Versicherte 
bekommt dann Krankengeld von seiner gesetzlichen Krankenkasse. Dies gilt je-
doch nur, wenn das Kind über das gesetzlich versicherte Elternteil auch 
gesetzlich (familien)versichert ist. Ist das Kind über das verbeamtete El-
ternteil privat versichert, greift § 45 SGB V nicht. Das heißt das gesetz-
lich versicherte Elternteil hat keinen Anspruch auf Krankengeld und 
muss den Lohnausfall selbst tragen!

BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 3BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 2 BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 4



3. Elterngeld (§§ 1 - 4 BEEG)
Das Elterngeld ist eine Transferzahlung als vorübergehender Entgeltersatz. Der Bezug 
von Elterngeld ist nur in Elternzeit möglich.

(Basis-)Elterngeld

 Die Höhe des Elterngeldes beträgt zwischen 60 und 70 % des Nettoeinkommens der letzten 
zwölf Monate vor der Geburt. Man erhält mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR.

Elterngeld PLUS

Das Elterngeld PLUS kann alternativ zum (Basis-)Elterngeld für Kinder in Anspruch genom-
men werden.

 Ein Elterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld PLUS Monaten.

 Das Elterngeld PLUS beträgt maximal die Hälfte des Basis-Elterngeldes (900 EUR).

 In Monaten mit Mutterschaftsleistungen kann nur (Basis-)Elterngeld, kein Elterngeld 
PLUS bezogen werden.

 Das Elterngeld PLUS ist geeignet für Eltern, die möglichst schnell in den Beruf zurück 
wollen, kann aber auch von nichtarbeitenden Eltern in Anspruch genommen werden.

 Vorteil für teilzeitarbeitende Eltern: sie erhalten mehr Elterngeld über einen längeren 
Bezugszeitraum gerechnet. (Teilzeit siehe Hinweis zur Elternzeit)

 Eine individuelle Planung und Berechnung ist notwendig und wird unterstützt durch den 
Elterngeldrechner der L-Bank und den Familienwegweiser. 

 Siehe: https://www.familien-wegweiser.de/ElterngeldrechnerPlaner

 Das Elterngeld erhöht sich bei Mehrlingen um 300 EUR pro weiterem Kind.

 Das Einkommen während des Mutterschutzes nach der Geburt ersetzt das Elterngeld.

 Die Bezugsdauer beträgt maximal zwölf Monate ab Geburt und zusätzlich zwei Partner-
monate. Beide Elternteile können die 14 Monate frei untereinander aufteilen und auch 
gleichzeitig in Anspruch nehmen. Bei der Aufteilung ist die Ferienregelung zu beachten. 

  Das Elterngeld muss bei der L-Bank in Karlsruhe (www.l-bank.de) ab der Geburt bean-
tragt werden, für die Eltern die in Baden-Württemberg wohnen. 

 Wichtig: Elterngeld-Antrag frühzeitig vorbereiten, denn eine rückwirkende Auszahlung 
wird nur drei Monate nach Antragseingang vorgenommen.

Partnerschaftsbonus

Der Partnerschaftsbonus ermöglicht für Kinder, die ab dem 01.07.2015 geboren sind, vier 
weitere Elterngeld PLUS Monate, wenn

 beide Elternteile während der Inanspruchnahme des Partnerschaftsbonus zwischen 25 
und 30 Stunden pro Woche im Monatsdurchschnitt arbeiten (d. h. Wissenschaftliche 
Lehrkräfte: 15 bis 18 / Technische Lehrkräfte: 16 bis 19 Unterrichtsstunden).

 die Partnerschaftsmonate müssen von beiden Elternteilen gleichzeitig ohne Unterbre-
chung genommen werden.

 maßgeblich für die Bestimmung der wöchentlichen Arbeitszeit sind die tatsächlich ge-
leisteten Stunden. Überstunden sind genauso zu berücksichtigen wie Unterstunden.

 eine Übertragung auf Alleinerziehende ist möglich.

2. Elternzeit (§ 40 ff. AzUVO, § 15 ff BEEG) 4. Krankes Kind, was nun? (§ 29 AzUVO, § 29 TV-L)

5. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)
„Nahe Angehörige“ sind: (vgl. § 74 Abs. 7 LBG, § 7 Abs. 3 des PflegeZG)

 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern

 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft

 Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner 
der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder  
Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder

Für Kinder bis zum 12. Geburtstag erhält man zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
eines erkrankten Kindes Sonderurlaub bzw. bezahlte Freistellung vom Dienst.

Beamte:
 Der Anspruch besteht längstens für zehn Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, 
jedoch für nicht mehr als 25 Arbeitstage im Kalenderjahr.

 Für alleinerziehende Beamtinnen und Beamte besteht der Anspruch längstens für 20 
Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 50 Arbeitstage im 
Kalenderjahr.

 Die Beaufsichtigungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des Kindes ist durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

 Für neun Zehntel der genannten Tage wird der Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge 
bewilligt.

Besondere Regelungen zu Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung bei Pflege, Begleitung oder 
Sterbebegleitung eines kranken Kindes vgl. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG).

Angestellte: #

Wichtige Hinweise zur Elternzeit 
 Bei einer neuen Schwangerschaft bringt ein Antrag auf Beendigung der Elternzeit mit 
Beginn des Mutterschutzes finanzielle Vorteile, wenn davor in TZ in Elternzeit gearbei-
tet wurde.

 Teilzeit in Elternzeit ist Teilzeit aus familiären Gründen vorzuziehen, da Teilzeit in  
Elternzeit flexibler handhabbar ist und nicht auf die maximal 15 Jahre Beurlaubung 
aus familiären Gründen angerechnet werden. 

 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet werden. 
 Alle Formen der Teilzeit wirken sich mindernd auf das spätere Ruhegehalt aus. 
 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet.

Elternzeit ist eine unbezahlte Freistellung bei 
sozialer Absicherung (Beihilfe, KV).
Jeder Elternzeitmonat beginnt am Geburtsdatum des Kindes 
und endet im nächsten Monat am Tag vor dem Geburts-
datum des Kindes, wenn man Elterngeld beziehen möchte.

 Dauer: maximal 36 Monate.
 Beantragung über Stewi-online (www.lehrer-online-bw.de/stewi).
 Fristen: Beantragung sieben Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind unter drei Jah-
ren) und 13 Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind zwischen drei und acht Jahren).

 Aufteilung der Elternzeit für ab 01.07.2015 Geborene auf maximal drei Zeitabschnitte, 
für vor dem 01.07.2015 Geborene auf zwei Zeitabschnitte möglich (max. zwölf Monate 
nach der Geburt, max. 24 Monate nach dem 3. Geburtstag).

 Wichtig: Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Elternzeit erhalten.
 Teilzeit zwischen sechseinhalb und 18 Unterrichtstunden bei wissenschaftlichen Lehr-
kräften bzw. sieben bis 19 Unterrichtstunden bei technischen Lehrkräften in Elternzeit 
möglich.

 Bei der Beantragung der Elternzeit dürfen die Ferien nicht ausgespart werden. Das heißt 
Beginn und Ende der Elternzeit müssen mindestens drei wochen Abstand zu den Som-
merferien haben. Kein Aussparen der Ferien liegt vor, wenn der Missbrauch ausgeschlos-
sen ist. Das ist der Fall, wenn:

  Die maximale Elternzeit von 36 Monaten voll beansprucht wird.
  Nur die beiden Partnermonate beansprucht werden.

Wichtig wenn verschiedene Krankenversicherungsverhältnisse in der Familie bestehen: 
Gemäß § 45 SGB V „Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ können gesetzlich versicherte 
Elternteile ebenfalls Sonderurlaub in Anspruch nehmen. In diesem Fall wird der 
Arbeitgeber den entsprechenden Anteil des Lohnes einbehalten. Der Versicherte 
bekommt dann Krankengeld von seiner gesetzlichen Krankenkasse. Dies gilt je-
doch nur, wenn das Kind über das gesetzlich versicherte Elternteil auch 
gesetzlich (familien)versichert ist. Ist das Kind über das verbeamtete El-
ternteil privat versichert, greift § 45 SGB V nicht. Das heißt das gesetz-
lich versicherte Elternteil hat keinen Anspruch auf Krankengeld und 
muss den Lohnausfall selbst tragen!

BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 3BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 2 BLV-SPEZIAL    Stand 06/2022 4



3. Elterngeld (§§ 1 - 4 BEEG)
Das Elterngeld ist eine Transferzahlung als vorübergehender Entgeltersatz. Der Bezug 
von Elterngeld ist nur in Elternzeit möglich.

(Basis-)Elterngeld

 Die Höhe des Elterngeldes beträgt zwischen 60 und 70 % des Nettoeinkommens der letzten 
zwölf Monate vor der Geburt. Man erhält mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR.

Elterngeld PLUS

Das Elterngeld PLUS kann alternativ zum (Basis-)Elterngeld für Kinder in Anspruch genom-
men werden.

 Ein Elterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld PLUS Monaten.

 Das Elterngeld PLUS beträgt maximal die Hälfte des Basis-Elterngeldes (900 EUR).

 In Monaten mit Mutterschaftsleistungen kann nur (Basis-)Elterngeld, kein Elterngeld 
PLUS bezogen werden.

 Das Elterngeld PLUS ist geeignet für Eltern, die möglichst schnell in den Beruf zurück 
wollen, kann aber auch von nichtarbeitenden Eltern in Anspruch genommen werden.

 Vorteil für teilzeitarbeitende Eltern: sie erhalten mehr Elterngeld über einen längeren 
Bezugszeitraum gerechnet. (Teilzeit siehe Hinweis zur Elternzeit)

 Eine individuelle Planung und Berechnung ist notwendig und wird unterstützt durch den 
Elterngeldrechner der L-Bank und den Familienwegweiser. 

 Siehe: https://www.familien-wegweiser.de/ElterngeldrechnerPlaner

 Das Elterngeld erhöht sich bei Mehrlingen um 300 EUR pro weiterem Kind.

 Das Einkommen während des Mutterschutzes nach der Geburt ersetzt das Elterngeld.

 Die Bezugsdauer beträgt maximal zwölf Monate ab Geburt und zusätzlich zwei Partner-
monate. Beide Elternteile können die 14 Monate frei untereinander aufteilen und auch 
gleichzeitig in Anspruch nehmen. Bei der Aufteilung ist die Ferienregelung zu beachten. 

  Das Elterngeld muss bei der L-Bank in Karlsruhe (www.l-bank.de) ab der Geburt bean-
tragt werden, für die Eltern die in Baden-Württemberg wohnen. 

 Wichtig: Elterngeld-Antrag frühzeitig vorbereiten, denn eine rückwirkende Auszahlung 
wird nur drei Monate nach Antragseingang vorgenommen.

Partnerschaftsbonus

Der Partnerschaftsbonus ermöglicht für Kinder, die ab dem 01.07.2015 geboren sind, vier 
weitere Elterngeld PLUS Monate, wenn

 beide Elternteile während der Inanspruchnahme des Partnerschaftsbonus zwischen 25 
und 30 Stunden pro Woche im Monatsdurchschnitt arbeiten (d. h. Wissenschaftliche 
Lehrkräfte: 15 bis 18 / Technische Lehrkräfte: 16 bis 19 Unterrichtsstunden).

 die Partnerschaftsmonate müssen von beiden Elternteilen gleichzeitig ohne Unterbre-
chung genommen werden.

 maßgeblich für die Bestimmung der wöchentlichen Arbeitszeit sind die tatsächlich ge-
leisteten Stunden. Überstunden sind genauso zu berücksichtigen wie Unterstunden.

 eine Übertragung auf Alleinerziehende ist möglich.

2. Elternzeit (§ 40 ff. AzUVO, § 15 ff BEEG) 4. Krankes Kind, was nun? (§ 29 AzUVO, § 29 TV-L)

5. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)
„Nahe Angehörige“ sind: (vgl. § 74 Abs. 7 LBG, § 7 Abs. 3 des PflegeZG)

 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern

 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft

 Geschwister, Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner 
der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner

 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder  
Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder

Für Kinder bis zum 12. Geburtstag erhält man zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
eines erkrankten Kindes Sonderurlaub bzw. bezahlte Freistellung vom Dienst.

Beamte:
 Der Anspruch besteht längstens für zehn Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, 
jedoch für nicht mehr als 25 Arbeitstage im Kalenderjahr.

 Für alleinerziehende Beamtinnen und Beamte besteht der Anspruch längstens für 20 
Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 50 Arbeitstage im 
Kalenderjahr.

 Die Beaufsichtigungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des Kindes ist durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen.

 Für neun Zehntel der genannten Tage wird der Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge 
bewilligt.

Besondere Regelungen zu Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung bei Pflege, Begleitung oder 
Sterbebegleitung eines kranken Kindes vgl. Pflege naher Angehöriger (§ 74 LBG).

Angestellte: #

Wichtige Hinweise zur Elternzeit 
 Bei einer neuen Schwangerschaft bringt ein Antrag auf Beendigung der Elternzeit mit 
Beginn des Mutterschutzes finanzielle Vorteile, wenn davor in TZ in Elternzeit gearbei-
tet wurde.

 Teilzeit in Elternzeit ist Teilzeit aus familiären Gründen vorzuziehen, da Teilzeit in  
Elternzeit flexibler handhabbar ist und nicht auf die maximal 15 Jahre Beurlaubung 
aus familiären Gründen angerechnet werden. 

 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet werden. 
 Alle Formen der Teilzeit wirken sich mindernd auf das spätere Ruhegehalt aus. 
 Teilzeit in Elternzeit kann auf die Probezeit angerechnet.

Elternzeit ist eine unbezahlte Freistellung bei 
sozialer Absicherung (Beihilfe, KV).
Jeder Elternzeitmonat beginnt am Geburtsdatum des Kindes 
und endet im nächsten Monat am Tag vor dem Geburts-
datum des Kindes, wenn man Elterngeld beziehen möchte.

 Dauer: maximal 36 Monate.
 Beantragung über Stewi-online (www.lehrer-online-bw.de/stewi).
 Fristen: Beantragung sieben Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind unter drei Jah-
ren) und 13 Wochen vor Inanspruchnahme (wenn Kind zwischen drei und acht Jahren).

 Aufteilung der Elternzeit für ab 01.07.2015 Geborene auf maximal drei Zeitabschnitte, 
für vor dem 01.07.2015 Geborene auf zwei Zeitabschnitte möglich (max. zwölf Monate 
nach der Geburt, max. 24 Monate nach dem 3. Geburtstag).

 Wichtig: Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Elternzeit erhalten.
 Teilzeit zwischen sechseinhalb und 18 Unterrichtstunden bei wissenschaftlichen Lehr-
kräften bzw. sieben bis 19 Unterrichtstunden bei technischen Lehrkräften in Elternzeit 
möglich.

 Bei der Beantragung der Elternzeit dürfen die Ferien nicht ausgespart werden. Das heißt 
Beginn und Ende der Elternzeit müssen mindestens drei wochen Abstand zu den Som-
merferien haben. Kein Aussparen der Ferien liegt vor, wenn der Missbrauch ausgeschlos-
sen ist. Das ist der Fall, wenn:

  Die maximale Elternzeit von 36 Monaten voll beansprucht wird.
  Nur die beiden Partnermonate beansprucht werden.

Wichtig wenn verschiedene Krankenversicherungsverhältnisse in der Familie bestehen: 
Gemäß § 45 SGB V „Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ können gesetzlich versicherte 
Elternteile ebenfalls Sonderurlaub in Anspruch nehmen. In diesem Fall wird der 
Arbeitgeber den entsprechenden Anteil des Lohnes einbehalten. Der Versicherte 
bekommt dann Krankengeld von seiner gesetzlichen Krankenkasse. Dies gilt je-
doch nur, wenn das Kind über das gesetzlich versicherte Elternteil auch 
gesetzlich (familien)versichert ist. Ist das Kind über das verbeamtete El-
ternteil privat versichert, greift § 45 SGB V nicht. Das heißt das gesetz-
lich versicherte Elternteil hat keinen Anspruch auf Krankengeld und 
muss den Lohnausfall selbst tragen!
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S P E Z I A L
Mutterschutz-Elternzeit-Elterngeld-Teilzeit-Pflegezeit

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e.V.

Mit der Mitteilung der Schwangerschaft an die Schulleitung steht die Schwangere un-
ter besonderem rechtlichem Schutz (§ 33 AzUVO), § 15 MuSchuG).
Gesetzliche Grundlage sind die Arbeitszeit-und Urlaubsverordnung für beamtete Lehrkräfte 
(AzUVO) und das Mutterschutzgesetz für Tarifbeschäftigte (§ 35 AzUVO, §4 MuSchG).

 Die max. Arbeitszeit beträgt achteinhalb Zeitstunden. Die tägl. Deputatsverpflichtung 
muss entsprechend des Statusamts somit auf fünf bis sechs Unterrichtsstunden ange-
passt werden. Es ist dabei auch auf die weiteren dienstl. Verpflichtungen (Prüfungsauf-
sicht, Konferenzen usw.) zu achten.

  Keine Nachtarbeit (20.00 bis 6.00 Uhr § 35 AzUVO, § 5 MuSchG), nur mit ausdrück-
licher Erklärung (siehe RP-Vordrucke) und ärztliche Unbedenklichkeitserklärung kann 
bis 22.00 Uhr gearbeitet werden (§ 28 MuSchG). Es muss eine Gefährungsbeurteilung 
vorgelegt werden.

 Keine gefährlichen Arbeiten (z. B. Chemieversuche).

Stillzeiten
(§ 7 MuSchG)

 Müssen auf Verlangen zweimal täglich  
45 Minuten oder einmal täglich 90 Minu-
ten gewährt werden.

 Bei zusammenhängender Arbeitszeit von 
mehr als acht Stunden sind zweimal 45 
Minuten oder einmal 90 Minuten Stillzeit 
zu gewähren.

 Die Arbeitszeit gilt als zusammenhän-
gend, wenn sie nicht durch Pausen von 
mehr als zwei Stunden unterbrochen ist.

 Die Stillzeit darf weder vor- oder nachge-
arbeitet werden, sie darf nicht auf Pausen 
angerechnet werden noch darf ein Ver-
dienstausfall entstehen.

  Geeignete Räumlichkeiten sind vom Ar-
beitgeber zur Verfügung zu stellen.

Mutterschutzfristen
(§ 32 AzUVO; § 3 MuSchG)

 Beginnt sechs Wochen vor dem errechne-
ten Geburtstermin, außer sie erklärt sich 
ausdrücklich bereit. 

 Endet acht Wochen nach der Geburt. Bei 
Früh-, Mehrlingsgeburten und behinder-
tem Kind verlängert sich die Frist.

 In dieser Zeit erhält die Beamtin wei-
terhin ihre Bezüge, Angestellte entspre-
chende Mutterschaftsleistungen.

(Familien-)Pflegezeit (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)

Pflege in häuslicher Umgebung
Bei Minderjährigen auch in außerhäuslicher Umgebung (z. B. bei stationären Aufenthalten).

Folgende Möglichkeiten bestehen nach § 74 LBG und § 3 PflegeZG und FPfZG:

 Befreiung vom Dienst (§ 74 Abs. 2 LBG)
  ohne Bezüge
  bis zu sechs Monate zur Pflege/Betreuung in häuslicher Umgebung
  wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen
  wird nicht auf die Höchstbeurlaubungsdauer von 15 Jahren angerechnet
  Während der sechs Monate kann Teilzeit mit mindestens 25 % gearbeitet werden; 
   diese wird auf ruhegehaltsfähige Dienstzeiten angerechnet.

 Teilzeitbeschäftigung (§ 74 Abs. 3 LBG)
  auf Antrag mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
  bis zur Dauer von 24 Monaten
  Kann pro zu pflegendem Angehörigen nur einmal in Anspruch genommen werden 
   (§ 2 FPfZG)
  wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Akut auftretende Pflegesituationen

 Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung zur (Sterbe-)Begleitung (§ 74 Abs. 4 LBG)

  Wenn die Erkrankung progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Sta-
dium erreicht ist, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische 
Behandlung notwendig ist und diese eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen 
oder wenigen Monaten erwarten lässt, bestehen folgende Möglichkeiten:

  auf Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge

Rechtsansprüche irgend welcher Art können aus diesen Informationen nicht abge-
leitet werden. Gerne erhalten unsere Mitglieder auch telefonische Auskünfte:

BLV-Geschäftsstelle Tel. 0711 489837-0
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  auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
bis zur Dauer von drei Monaten

  auf Antrag Urlaub unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge wenn es sich um ein 
Kind handelt, welches das zwölften Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert 
und auf Hilfe angewiesen ist; der Urlaub kann nur von einem Elternteil beantragt werden.

Wichtige Hinweise zur Pflegezeit

 Die maximale Dauer von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 ff LBG, § 3 
PflegeZG und § 2 FPfZG beträgt 24 Monate je nahem Angehörigen.

 Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 – 4 LBG führen zu einer Unterbre-
chung von Teilzeit aus familiären Gründen nach § 69 LBG und Urlaub ohne Dienstbezüge 
nach § 72 LBG.

 Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Pflegezeit erhalten

Gewährung eines Vorschusses als zinsloses Darlehen

 Bei Inanspruchnahme von Pflegezeit kann ein Vorschuss in Höhe von maximal 50 % der 
Differenz zwischen Bruttobezügen vor der Pflegezeit und während der Pflegezeit ge-
währt werden.

 Die Rückzahlung erfolgt spiegelbildlich zur Auszahlung und beginnt mit dem auf das 
Ende der Pflegezeit folgenden Monat.

 Das Antragsformular 518.pdf ist auf der Homepage des LBV eingestellt. 
 Siehe: http://www.lbv.bwl.de/vordrucke/

 Unvorhersehbare, akute Pflegesituation liegt vor 
(§ 74 Abs. 1LBG; §§ 2, 7 Abs. 3 PflegeZG).

 Kurzzeitige Befreiung vom Dienst bis zu zehn 
Arbeitstage ohne Genehmigung.

 Unverzügliche Mitteilung an die Schulleitung 
genügt.

 Neun Tage unter Belassung der Bezüge.

 Ein Nachweis der akuten Pflegesituation durch 
ärztliches Zeugnis kann eingefordert werden.

 Kann in jeder auftretenden akuten Pflegesitua-
tion erneut in Anspruch genommen werden.

Hinweis:
Für Beamte gilt das Landesbeamtengesetz, insbesondere § 74 LBG.
Für Arbeitnehmer gilt das Pflegezeitgesetz, insbesondere §§ 2-7 PflegeZG.

1. Mutterschutz (§ 32 AzUVO ff, MuSchG)
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Mit der Mitteilung der Schwangerschaft an die Schulleitung steht die Schwangere un-
ter besonderem rechtlichem Schutz (§ 33 AzUVO), § 15 MuSchuG).
Gesetzliche Grundlage sind die Arbeitszeit-und Urlaubsverordnung für beamtete Lehrkräfte 
(AzUVO) und das Mutterschutzgesetz für Tarifbeschäftigte (§ 35 AzUVO, §4 MuSchG).
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muss entsprechend des Statusamts somit auf fünf bis sechs Unterrichtsstunden ange-
passt werden. Es ist dabei auch auf die weiteren dienstl. Verpflichtungen (Prüfungsauf-
sicht, Konferenzen usw.) zu achten.

  Keine Nachtarbeit (20.00 bis 6.00 Uhr § 35 AzUVO, § 5 MuSchG), nur mit ausdrück-
licher Erklärung (siehe RP-Vordrucke) und ärztliche Unbedenklichkeitserklärung kann 
bis 22.00 Uhr gearbeitet werden (§ 28 MuSchG). Es muss eine Gefährungsbeurteilung 
vorgelegt werden.

 Keine gefährlichen Arbeiten (z. B. Chemieversuche).

Stillzeiten
(§ 7 MuSchG)

 Müssen auf Verlangen zweimal täglich  
45 Minuten oder einmal täglich 90 Minu-
ten gewährt werden.

 Bei zusammenhängender Arbeitszeit von 
mehr als acht Stunden sind zweimal 45 
Minuten oder einmal 90 Minuten Stillzeit 
zu gewähren.
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gend, wenn sie nicht durch Pausen von 
mehr als zwei Stunden unterbrochen ist.

 Die Stillzeit darf weder vor- oder nachge-
arbeitet werden, sie darf nicht auf Pausen 
angerechnet werden noch darf ein Ver-
dienstausfall entstehen.

  Geeignete Räumlichkeiten sind vom Ar-
beitgeber zur Verfügung zu stellen.

Mutterschutzfristen
(§ 32 AzUVO; § 3 MuSchG)

 Beginnt sechs Wochen vor dem errechne-
ten Geburtstermin, außer sie erklärt sich 
ausdrücklich bereit. 

 Endet acht Wochen nach der Geburt. Bei 
Früh-, Mehrlingsgeburten und behinder-
tem Kind verlängert sich die Frist.

 In dieser Zeit erhält die Beamtin wei-
terhin ihre Bezüge, Angestellte entspre-
chende Mutterschaftsleistungen.

(Familien-)Pflegezeit (§ 74 LBG, PflegeZG, FPfZG)

Pflege in häuslicher Umgebung
Bei Minderjährigen auch in außerhäuslicher Umgebung (z. B. bei stationären Aufenthalten).

Folgende Möglichkeiten bestehen nach § 74 LBG und § 3 PflegeZG und FPfZG:

 Befreiung vom Dienst (§ 74 Abs. 2 LBG)
  ohne Bezüge
  bis zu sechs Monate zur Pflege/Betreuung in häuslicher Umgebung
  wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen
  wird nicht auf die Höchstbeurlaubungsdauer von 15 Jahren angerechnet
  Während der sechs Monate kann Teilzeit mit mindestens 25 % gearbeitet werden; 
   diese wird auf ruhegehaltsfähige Dienstzeiten angerechnet.

 Teilzeitbeschäftigung (§ 74 Abs. 3 LBG)
  auf Antrag mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
  bis zur Dauer von 24 Monaten
  Kann pro zu pflegendem Angehörigen nur einmal in Anspruch genommen werden 
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Akut auftretende Pflegesituationen

 Urlaub oder Teilzeitbeschäftigung zur (Sterbe-)Begleitung (§ 74 Abs. 4 LBG)

  Wenn die Erkrankung progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Sta-
dium erreicht ist, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische 
Behandlung notwendig ist und diese eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen 
oder wenigen Monaten erwarten lässt, bestehen folgende Möglichkeiten:

  auf Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge

Rechtsansprüche irgend welcher Art können aus diesen Informationen nicht abge-
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  auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
bis zur Dauer von drei Monaten

  auf Antrag Urlaub unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge wenn es sich um ein 
Kind handelt, welches das zwölften Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert 
und auf Hilfe angewiesen ist; der Urlaub kann nur von einem Elternteil beantragt werden.

Wichtige Hinweise zur Pflegezeit

 Die maximale Dauer von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 ff LBG, § 3 
PflegeZG und § 2 FPfZG beträgt 24 Monate je nahem Angehörigen.

 Urlaub und Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 – 4 LBG führen zu einer Unterbre-
chung von Teilzeit aus familiären Gründen nach § 69 LBG und Urlaub ohne Dienstbezüge 
nach § 72 LBG.

 Krankenfürsorge (Beihilfe) bleibt während der Pflegezeit erhalten

Gewährung eines Vorschusses als zinsloses Darlehen

 Bei Inanspruchnahme von Pflegezeit kann ein Vorschuss in Höhe von maximal 50 % der 
Differenz zwischen Bruttobezügen vor der Pflegezeit und während der Pflegezeit ge-
währt werden.

 Die Rückzahlung erfolgt spiegelbildlich zur Auszahlung und beginnt mit dem auf das 
Ende der Pflegezeit folgenden Monat.

 Das Antragsformular 518.pdf ist auf der Homepage des LBV eingestellt. 
 Siehe: http://www.lbv.bwl.de/vordrucke/

 Unvorhersehbare, akute Pflegesituation liegt vor 
(§ 74 Abs. 1LBG; §§ 2, 7 Abs. 3 PflegeZG).

 Kurzzeitige Befreiung vom Dienst bis zu zehn 
Arbeitstage ohne Genehmigung.

 Unverzügliche Mitteilung an die Schulleitung 
genügt.

 Neun Tage unter Belassung der Bezüge.

 Ein Nachweis der akuten Pflegesituation durch 
ärztliches Zeugnis kann eingefordert werden.

 Kann in jeder auftretenden akuten Pflegesitua-
tion erneut in Anspruch genommen werden.

Hinweis:
Für Beamte gilt das Landesbeamtengesetz, insbesondere § 74 LBG.
Für Arbeitnehmer gilt das Pflegezeitgesetz, insbesondere §§ 2-7 PflegeZG.

1. Mutterschutz (§ 32 AzUVO ff, MuSchG)
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